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Liebe Ehrenamtler/innen, liebe Freiwilligen, 

Sie spenden in Ihrer Freizeit viel Zeit, Kompetenz und Einsatz für hilfebe-
dürftige, kranke und alte Menschen, für Kinder und Jugendliche sowie Er-
wachsene, die unsere Unterstützung brauchen. Dafür haben Sie Dank, 
Wertschätzung  und Anerkennung verdient. 

Damit Sie Ihr Engagement sicher und verantwortungsvoll ausüben können, 
hat die AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. unter dem Dach der Freiwilligenaka-
demie OWL sowie ihrer Projekte „Kinderlobby OWL“, „Begegnungen mit 
demenziell erkrankten Menschen“, „GEMEINSAM – Begegnungen zwischen 
den Generationen“ sowie den vielfältigen anderen Aktivitäten Rahmenbe-
dingungen und Standards festgelegt. 

Dazu zählen: 

� Auswahl der Tätigkeiten und des Zeitumfanges durch die Engagieren; 

� Regelungen zur Vergütung der sächlichen Aufwendungen; 

� Vorbereitung, Qualifizierung und Fortbildung als Angebot; 

� professionelle Einarbeitung, Begleitung und Beratung vor Ort; 

� Mitbestimmung; 

� regelmäßige Zufriedenheitsabfragen und Verbesserungsarbeit; 

� eine Beschwerdestelle; 

� Ausstellung des Tätigkeitsnachweises „Soziales Ehrenamt NRW“ 

� Unfall- und Haftpflichtschutz. 

Aufgrund vermehrter Anfragen zum Versicherungsschutz: Wie bin ich versi-
chert? Was ist versichert? An wen wende ich mich, falls etwas passiert? 
möchten wir Ihnen mit dieser Informationsbroschüre den Umfang der für Ihr 
Engagement bestehenden Haftpflicht- und Unfallversicherung sowie der 
Dienstreisekaskoversicherung vorstellen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einen verständlichen Überblick und somit 
auch mehr Sicherheit für Ihre engagierte Tätigkeit anbieten können. 

Wir sind jederzeit offen für Verbesserungen, Anregungen, aber natürlich 
auch für Beschwerden und Probleme. Für weitergehende Fragen wenden 
Sie sich an Ihre Ansprechperson vor Ort oder direkt an die Mitarbeiter/innen 
der Freiwilligenakademie OWL. 

Ihnen allen vielen Dank für Ihre Zeitspenden und Ihr Engagement! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Norbert Wellmann Wolfgang Stadler Gabriele Stillger 
Vorsitzender  Geschäftsführer Geschäftsführerin 
der AWO OWL e.V. der AWO OWL e.V. Freiwilligenakademie  
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Die gesetzliche Unfallversicherung 

Alle unter dem Dach der AWO ehrenamtlich/ freiwillig engagierten Bürger/
innen sind in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Die gesetzli-
che Unfallversicherung wird durch Beiträge finanziert, die von den Arbeitge-
bern getragen werden, zusätzlich fließen Steuermittel ein.  

Damit die bei der AWO ehrenamtlich/freiwillig engagierten Bürgerinnen und 
Bürger versichert sind, erfolgt von Seiten der AWO einmal jährlich die Mel-
dung der Anzahl der ehrenamtlich Tätigen an den Unfallversicherungsträ-
ger, der daraufhin die Beitragshöhe festsetzt.  

Der Versicherungsschutz ist für die Versicherten selbst beitragsfrei.   

In der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind Personenschäden 
als Folge von betrieblichen veranlassten Tätigkeiten. Hierzu gehört auch 
der sog. Wegeunfall. Wegeunfälle sind Unfälle, die der/die Versicherte auf 
dem Weg zu oder von der Einsatzstelle erleidet.  

Betrieblich veranlasst ist auch die Ausübung des Ehrenamtes/freiwilligen 
Engagements.  

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, das der Unfall in einem 
sachlichen Zusammenhang mit der versicherten (ehrenamtlichen/frei-
willigen) Tätigkeit steht. Es muss also immer genau geklärt werden, welche 
Tätigkeit genau der/die ehrenamtlich/freiwillig engagierte Bürger/in über-
nehmen will. 

Der versicherte Gesundheitsschaden muss durch die ehrenamtliche/
freiwillige Tätigkeit verursacht worden sein. Die Unfallversicherung haftet 
nicht, wenn ein schon vorhandener Schaden während der versicherten Tä-
tigkeit akut wird.  

Die Unfallversicherung hat die Aufgabe,  

� Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren möglichst zu verhüten,  

� nach Eintritt von Versicherungsfällen die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Versicherten wieder herzustellen und  

� die Versicherten und ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu 
entschädigen.  

Nicht versichert werden in der gesetzlichen Unfallversicherung Sach-   
schäden. 

Auch Körperschäden, die anderen Personen außerhalb der Organisation 
der AWO zugefügt werden, sind nicht über die gesetzliche Unfallversiche-
rung versichert. 
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Die Kollektiv-Haftpflichtversicherung   

Um für die ehrenamtlich/freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürger ei-
nen umfassenden Versicherungsschutz zu gewährleisten, hat die AWO 
eine Kollektiv-Haftpflichtversicherung abgeschlossen, in die alle ehrenamt-
lich / freiwillig Engagierten einbezogen sind. 

Daneben empfehlen wir allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, ihre 
private Haftpflichtversicherung hinsichtlich der von Ihnen übernommenen 
ehrenamtlichen / freiwilligen Tätigkeit zu informieren. Eine Beitragserhö-
hung erfolgt deshalb in der Regel nicht. Hingegen sind Sie für den Fall ei-
nes Anspruches, der gegen Sie geltend gemacht wird, den Ihnen als Versi-
cherungsnehmer/in obliegenden Informationspflichten nachgekommen. 
Neben der Kollektivhaftpflichtversicherung kann dann auch Ihre private 
Haftpflichtversicherung zum Ausgleich verpflichtet sein . 

Durch die Kollektiv-Haftpflichtversicherung sind sowohl Personen- als auch 
Sachschäden abgedeckt. 

Personenschäden sind bei der AWO bis zu einer Summe von 10 Millionen 
€, Sachschäden bis zu einer Summe von 2 Millionen € versichert. 

Wird der/die ehrenamtlich/freiwillig Tätige von Dritten wegen einer Scha-
densverursachung (Körper- und Sachschäden) in Anspruch genommen, so 
tritt die Kollektiv-Haftpflichtversicherung ein, so fern es sich um eine sog. 
betrieblich veranlasste Tätigkeit handelt. 

Für die betrieblich veranlasste Tätigkeit gilt dasselbe, wie das oben im Rah-
men der Unfallversicherung zum Arbeitsunfall gesagte. 

Nicht versichert sind dagegen Schäden, die dem allgemeinen Lebensrisiko 
zuzuordnen sind. 

 

Ausgenommen von der Haftpflichtversicherung sind Schadensregelungen 
bei Verkehrsunfällen. 
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Die Dienstreisekaskoversicherung  

Wird der/die ehrenamtlich/freiwillig tätige Bürger/in von Dritten wegen einer 
Schadensverursachung (Körper- und Sachschäden) in Anspruch genom-
men, die im Rahmen eines Verkehrsunfalls entstanden sind, kann die 
Dienstreisekasko-Versicherung eintreten. 

Voraussetzung hierfür ist,  dass die Nutzung des Privat-PKW‘s des/der eh-
renamtlich/freiwillig Tätigen betrieblich veranlasst ist. 

Letzteres ist nur dann der Fall, wenn ohne die Nutzung des Privat-PKW ein 
Betriebsfahrzeug erforderlich wäre oder ein Transport zu leisten ist, der nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt werden kann. 

Keine betriebliche Veranlassung liegt dagegen vor, wenn die Nutzung des 
Privat-PKW’s ausschließlich zur persönlichen Zeitersparnis / -erleichterung 
des/der ehrenamtlich/freiwillig Tätigen erfolgt. 

Ausgeschlossen im Rahmen der Dienstreisekaskoversicherung ist auch die 
Regulierung von Schäden, die dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen 
sind, also Fahrten von und zur Einsatzstelle, ebenso Schäden, die anlässlich 
des Parkens auf dem Einrichtungsparkplatz entstanden sind.  

Nicht ersetzt wird der Schaden am eigenen PKW, auch ein evtl. Höherstu-
fungsschaden wird von der Versicherung nicht erstattet. Der so genannte 
Höherstufungsschaden ist bereits durch die von der Einrichtung gezahlte 
Kilometerpauschale abgegolten. 

Die Dienstreisekaskoversicherung sieht pro Versicherungsfall eine Eigenbe-
teiligung in Höhe von 300,00 € vor, diese Summe wird anteilig von der AWO 
und dem/der ehrenamtlich/freiwillig Engagierten getragen. 
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Beispiele aus der Praxis: 

Die nachfolgende Beispiele verdeutlichen einen möglichen Haftungsum-
fang und Versicherungsschutz für die ehrenamtlich/freiwillig Tätigen: 

(1) 

a) Frau M. hat die Betreuung eines an Demenz erkrankten Bewohners in einem Senioren-
zentrum übernommen. Da der Bewohner häufig sehr unruhig ist, macht Frau M. mit ihm 
Spaziergänge auch außerhalb des Geländes der stationären Einrichtung. Eines Tages ver-
ursacht der Bewohner auf einem dieser Spaziergänge einen Schaden an einem geparkten 
PKW. 

Frau M. selbst haftet nicht für den von dem Bewohner verursachten Schaden. Vorausset-
zung für eine Haftung wäre nämlich, dass Frau M. entweder durch Gesetz  oder vertraglich 
die Fürsorge und Aufsicht über den Bewohner übernommen hat. 

Beides ist hier nicht der Fall. Mit der Übernahme der ehrenamtlichen Aufgabe hat Frau M. 
nicht auch zugleich die vertragliche Aufsichtspflicht übernommen. 

Die vertragliche Aufsichtspflicht obliegt der Einrichtung. Wichtig ist daher in jedem Fall, dass 
mit der Einrichtungsleitung genau besprochen wird, welche Aktivitäten mit dem Bewohner 
unternommen werden können. 

b) Variante:  

Frau M kümmert sich um eine Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt. Sie macht mit ihr im Rah-
men eines Besuchsdienstes regelmäßig Spaziergänge. Auf einem dieser Spaziergänge 
verursacht Frau M. versehentlich einen Unfall, weil sie beim Überqueren der Straße einen 
PKW übersieht, der daraufhin ausweichen muss. Es entsteht ein Blechschaden, der Fahrer 
des PKW erleidet ein Schleudertrauma, der Rollstuhl der Bewohnerin kippt um und wird 
leicht beschädigt.   

Hier tritt die Haftpflichtversicherung grundsätzlich sowohl für die entstandenen Sachschä-
den als auch die Personenschäden ein. Voraussetzung ist allerdings, dass Frau M. den 
Unfall fahrlässig und nicht vorsätzlich verursacht hat.    

(2) 

a) Herr A. hat es übernommen, regelmäßig Mittwochs in der Kindertagesstätte „Wühlmäuse“ 
Märchen vorzulesen. Auf dem Weg zur Einrichtung rutscht Herr A. aus und bricht sich ein 
Bein. Er braucht für 8 Wochen einen Gips und ist 10 Wochen arbeitsunfähig erkrankt. 

Hier handelt es sich um einen sog. Wegeunfall, der als „Arbeitsunfall“ in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert ist. Herr A. muss die Einrichtungsleitung und ggfs. den Träger 
informieren, damit dieser den Schaden als Arbeitsunfall der Unfallversicherung melden 
kann. Schmerzensgeld kann Herr A. allerdings nicht verlangen. 

Voraussetzung für den Eintritt der Unfallversicherung ist, dass Herr A. zur Kindertagesstätte 
den geraden Weg gewählt hat. Ist der Unfall auf einem Umweg passiert, erlischt der Versi-
cherungsschutz. 
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b) Variante: 

Herr A. benutzt für den Weg zur Kindertagesstätte seinen PKW. Er verursacht leicht fahrläs-
sig einen Unfall, bei dem ein Blechschaden am eigenen PKW und an einem parkenden 
PKW entsteht. Herr A selbst erleidet ein Schleudertrauma. 

Wie unter a) beschrieben, handelt es sich auch hier um einen Wegeunfall, der im Rahmen 
der gesetzlichen Unfallversicherung versichert ist. Hierüber wird allerdings nur der entstan-
dene Personenschaden reguliert. Das heißt, die Behandlungskosten von Herrn A werden 
von der gesetzlichen Unfallversicherung übernommen. 

Für die Sachschäden am eigenen und an dem PKW des Dritten muss Herr A bzw. seine 
KFZ-Haftpflichtversicherung  dagegen selbst aufkommen, die Fahrt mit dem PKW zur 
Einsatzstelle ist als Teil des allg. Lebensrisikos nicht über die Dienstreisekaskoversicherung 
versicherbar.  

(3) 

Herr S hat im Rahmen des Sommerfestes eines Seniorenzentrums das Grillen übernom-
men. Durch die unsachgemäße Bedienung des Holzkohlegrills wird die Kleidung einer Be-
wohnerin beschmutzt und teilweise beschädigt. Hier wird die Haftpflichtversicherung den 
entstandenen Sachschaden ersetzen. 

Soweit sich Herr S darüber hinaus selbst verletzt haben sollte, tritt hier die gesetzliche Un-
fallversicherung ein. Dies sieht in der Praxis so aus, dass zunächst die Krankenversiche-
rung von Herrn S die Behandlungskosten zahlt, diese dann von der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ersetzt werden. 

(4)  

Frau W nimmt als Unterstützung an einem Ausflug der Kindertagesstätte Rappelkiste teil. 
Ausflugsziel ist ein See, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist. Da nicht 
ausreichend Transportgelegenheiten zur Verfügung stehen, nimmt Frau W in ihrem PKW 3 
Kinder mit. Auf dem Weg zum See kommt es zu einem Unfall, bei dem ein Kind leicht ver-
letzt wird. Außerdem entsteht ein Blechschaden am PKW von Frau W sowie an einem wei-
teren PKW.  

Hier übernimmt die Dienstreisekaskoversicherung den Personenschaden und den Sach-
schaden an dem fremden PKW. Es erfolgt eine Regulierung mit der KFZ-
Haftpflichtversicherung der Frau W. Nicht ersetzt wird der Schaden am PKW der Frau W, 
auch eine evt. Höherstufungsschaden wird von der Versicherung nicht erstattet. 

(5)  

Frau P hat die Leitung einer Seniorensportgruppe übernommen. Infolge einer Unachtsam-
keit erteilt sie eine fehlerhafte Trainingsanweisung. Der Teilnehmer T erleidet durch die 
Befolgung dieser Anweisung eine langwierige Rückenverletzung. 

Die Behandlungskosten für T werden zunächst von dessen Krankenkasse gezahlt. Da Frau 
P den Gesundheitsschaden fahrlässig verursacht hat, kommt die Haftpflichtversicherung 
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letztlich für die Behandlungskosten auf, das heißt, sie wird der Krankenkasse die Kosten 
erstatten.  

(6)  

Herr X hat sich von seinem Nachbarn einen CD-Player geliehen, den nimmt er mit in die 
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, wo er ehrenamtlich/freiwillig Aktionen mit den Kindern 
durchführt. Beim Hören und Nachspielen der Märchen-CD stößt eines der Kinder an den 
CD-Player, der daraufhin zu Boden fällt und stark beschädigt wird. 

Für den beschädigten CD-Player besteht kein Versicherungsschutz. Geliehene Gegenstän-
de sind grundsätzlich nicht vom Versicherungsschutz umfasst. 

(7)  

Frau R hat die Organisation und Führung eines Seniorenwandertages übernommen. Wäh-
rend der Wanderung rutscht sie aus. Hierbei verstaucht sie sich den Fuß. Außerdem wird 
ihre Hose stark verschmutzt und der linke Schuh so beschädigt, dass er nicht mehr repariert 
werden kann. 

Hier handelt es sich wiederum um einen „Arbeitsunfall“, das heißt, die Behandlungskosten 
werden von der gesetzlichen Unfallversicherung getragen . 

Keinen Ersatz erhält Frau R. dagegen für die Hose und die Schuhe. Die gesetzliche Unfall-
versicherung haftet grundsätzlich nicht für Sachschäden, die Haftpflichtversicherung regu-
liert nur solche Schäden, die am Eigentum Dritter verursacht werden. 

 

 

 

 

 

Da die Versicherungsträger/-unternehmen  

sich vorbehalten, jeden Einzelfall individuell 

zu prüfen, können aus den aufgeführten Bei-

spielen leider keine Rechtsansprüche abge-

leitet werden. Sie dienen der Information und 

Orientierung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.  
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Zum Abschluss nochmals das Wichtigste in Kürze: 

� Die ehrenamtlich/freiwillig engagierten Bürgerinnen und      
Bürger haben denselben Versicherungsschutz wie die haupt-

amtlich bei der AWO beschäftigten Mitarbeiter/innen. 

� Der Versicherungsschutz umfasst sowohl Sachschäden        

(bis 2 Mill. €) als auch Personenschäden (bis 10 Mill. €). 

� Der Versicherungsschutz entfällt bei der Haftpflichtversiche-
rung, wenn der Schaden vorsätzlich, d.h., wissentlich und    

willentlich, verursacht worden ist. 

� Zur Gewährleistung des Versicherungsschutzes muss in      
jedem Fall mit der Einrichtungsleitung oder einem sonst      
Verantwortlichen Art und Umfang der ehrenamtlichen           
Aufgabe genau abgesprochen und beschrieben werden.     
Hierzu gehört auch, dass sich der/die ehrenamtlich/freiwillig 
engagierte Bürger/in bei den Besuchen jeweils kurz an- und 

abmeldet. 

� Die Nutzung des Privat-PKW’s im Rahmen der ehrenamtlichen/
freiwilligen Tätigkeit soll nur ausnahmsweise erfolgen. Falls 
der Privat-PKW eingesetzt wird, bedarf es einer vorherigen 
schriftlichen Absprache mit der Einrichtungsleitung/sonst   

verantwortlichen Person. 

 

Für weitere Nachfragen, Verbesserungen, Anregungen, aber           
natürlich auch für Beschwerden und Probleme wenden Sie sich     

bitte an Ihre Kontaktperson vor Ort oder an die 

 

Freiwilligenakademie OWL 
Detmolder Straße 280 

33605 Bielefeld 

Tel.  (0521) 92 16-444 

Fax (0521) 92 16-150 

Mail freiwillige@awo-owl.de 

 
 
Erstellt von  
Claudia Rüter (Justitiarin der AWO OWL e.V.), Gabriele Stillger (Geschäftsführerin der Freiwilligenakademie OWL) 
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Gesucht: Engagierte Freiwillige 

 

 ...die gemeinsam mit andern etwas bewe-

gen  wollen, die Freude daran haben, ihre 

Lebenswelt aktiv zugestalten und eine neue 

Herausforderung suchen.  

Unterstützen Sie mit Ihrem Engagement     

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und         

Senioren in Ostwestfalen-Lippe.i 

 

Von Menschen für Menschen! 
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